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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1996

Norm

MRG §12a

MRG §12a Abs5

MRG §46a Abs3

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 46a Abs 3 MRG verweist auf § 12a Abs 5 MRG, womit klargestellt ist, dass die

Unternehmensverpachtung als Sonderfall der Unternehmensveräußerung behandelt werden soll. Die zur

Veräußerung des vom Hauptmieter im Bestandobjekt betriebenen Unternehmens ergangene Judikatur ist folglich auch

auf die Verpachtung des Unternehmens anwendbar.
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